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Gesetzentwurf 

Hannover, den 11.08.2023 

Fraktion der CDU  

Der Landtag wolle das folgende Gesetz beschließen: 

Gesetz  
zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2022/2023 

(Drittes Nachtragshaushaltsgesetz 2023) 

Artikel 1 

Das Haushaltsgesetz 2022/2023 vom 16. Dezember 2021 (Nds. GVBl. S. 871), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 3. Mai 2023 (Nds. GVBl. S. 75), wird für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt 
geändert: 

1. Die Anlage 1 (Gesamtplan) erhält die als Anlage beigefügte Fassung. 

2. Die Einzelpläne werden nach Maßgabe der Anlagen zu den Einzelplänen geändert. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Anlass und Ziel des Gesetzes 

Der am 3. Mai 2023 verabschiedete Zweite Nachtragshaushalt für das Jahr 2023 konzentrierte sich 
im Wesentlichen auf die Umschichtung der mit dem Nachtragshaushalt 2022/2023 im Einzelplan 13 
bereitgestellten Mittel in die Einzelpläne der jeweils zuständigen Ressorts und auf die haushalts-
wirtschaftliche Begleitung von Änderungen in der Geschäftsverteilung der Landesregierung. In ge-
ringerem Umfang, als die verbesserten Einnahmeerwartungen dies zugelassen hätten, stellte der 
Zweite Nachtrag Mittel für zusätzliche Maßnahmen bereit. Einige besonders dringende Finanzie-
rungsbedarfe wurden mit dem Zweiten Nachtrag nicht festgestellt und gedeckt, obwohl die erforder-
lichen Mittel hierfür zur Verfügung stünden. 

Mit dem Dritten Nachtragshaushaltsgesetz 2023 wird der bestehende Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2023 unter Berücksichtigung dieser besonders dringenden Bedarfe modifiziert. Zur Finan-
zierung dienen überwiegend Mittel, die mit dem Nachtragshaushalt 2022/2023 dem „Sondervermö-
gen zur Nachholung von Investitionen durch energetische Sanierung und Infrastruktursanierung 
von Landesvermögen sowie zur Unterbringung von Flüchtlingen in landeseigenen Gebäuden“ zu-
geführt wurden, ohne dass dort entsprechende Bedarfe bestehen. 

II. Wesentliche Ergebnisse der Gesetzesfolgenabschätzung 

Das Dritte Nachtragshaushaltsgesetz 2023 und der korrespondierende dritte Nachtragshaushalt für 
das Jahr 2023 ändern das Haushaltsgesetz 2022/2023 und den Haushaltsplan 2022/2023 vom 
16. Dezember 2021, beide in der Fassung des Zweiten Nachtragshaushaltsgesetzes 2023 vom 
3. Mai 2023. 

III. Auswirkungen auf die Umwelt, den ländlichen Raum und die Landesentwicklung, die Verwirk-
lichung der Gleichstellung von Frauen und Männern, auf Familien, auf Menschen mit Behinde-
rungen und auf die Digitalisierung 

Mit dem Haushaltsgesetz und dem dazugehörigen Haushaltsplan werden notwendige Haushalts-
mittel zur Verfügung gestellt, um den vielfältigen Herausforderungen des Landes begegnen zu 
können. Das Dritte Nachtragshaushaltsgesetz 2023 und der dritte Nachtragshaushalt für das Jahr 
2023 konkretisieren bei den angesprochenen Haushaltsstellen die jeweils zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel und nehmen notwendige Anpassungen in unterschiedlichen Bereichen vor. 

IV. Haushaltsmäßige Auswirkungen 

Die haushaltsmäßigen Auswirkungen des Dritten Nachtragshaushaltsgesetzes 2023 ergeben sich 
aus den Änderungen zu den Einzelplänen und dem geänderten Gesamtplan.  

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1: 

Zu Nummer 1 und 2: 

Das Gesamtvolumen des Haushalts für das Haushaltsjahr 2023 ändert sich durch das Dritte Nach-
tragshaushaltsgesetz 2023 nicht. Dem Dritten Nachtragshaushaltsgesetz 2023 liegen dieselben 
Einnahmeerwartungen zugrunde wie dem vor Kurzem verabschiedeten Zweiten Nachtragshaus-
haltsgesetz. Eine Fortschreibung z. B. der Konjunkturkomponente ist daher nicht erforderlich. 

Die Auswirkungen des Dritten Nachtragshaushaltsgesetzes 2023 ergeben sich aus den Änderun-
gen zu den Einzelplänen und dem geänderten Gesamtplan.  
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Zu Artikel 2: 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 

Sebastian Lechner 
Fraktionsvorsitzender 

(Verteilt am 14.08.2023) 


	Drucksache 19/2069
	Gesetzentwurf
	Fraktion der CDU
	Gesetz
zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2022/2023
(Drittes Nachtragshaushaltsgesetz 2023)

